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darfsfall' die Anwendung psych-
iatrischer Zwangsmaßnahmen. ein
Psychiatrisches Testament zum
Tragen kommen lassen, das sich
in übereinstimmung mit der
Glaubenshaltung dieser Personen
befindet. Bei Personen, die die
Gewalt der Psychiatrie fürchten
und die, um sich vor der PsYch-
iatrie zu schützen, das Recht
verlangen, diese zurückzuweisen,
könnte - unbes'chadet der 'Not-
wendigkeit' die Anwendung
psychiatrischer Zwangsmaßnah-
men ebenfalls ein Psychiatrisches
Testament zum Tragen kommen
Iassen, das sich mit der Über-
zeugung der Betroffenen deckt.
Auf diese Weise würde niemand,
der an psychiatrischen Sehutz
glaubt, dessen ver meintlicher
Wohltaten beraubt, während nie-
mand, der nicht an die Psych-
iatrie glaubt, gegen ihren oder
seinen Willen
deren Anspruch
und Praktiken
unterworfen

. würde.' (r
Szasz schickte
seinen Artikel
Berliner
Psychiat

Betr offenen
zur Pu
lik ation
lnr
deutscher Sprache. Diese über-
setzten den Text jedoch nicht
nur, sondern machten sich ge-
meinsam mit dem Rechtsanwalt
Hubertus Rolshoven (Berlin) da-
ran, eine Mustererklärung uJ
entwickeln, die als Grundlage
der eig:enen Willenserkläirung
dient.
Zur Klarstellung: Das Psychiatri-
sche Testament kann - von der
zugrundeliegenden ldee her
nicht vor der Unterbringung an
sich, vor Fesselung oder vor an-
derem demütigenden menschli-
chen Umgang schützen. Auch
kann es Behandlungs-Kandida-
tlnnen nicht vor der 'teuren'
Verständnislosigkeit bewahren,
mit der die Psychiatrie aufgrund

q

ihres patriarchalisch-naturwis-
sensch aftlich ausgerichteten
Denkens der Spraehe der Ver-
rücktheit notwendigerweise ent-
gegentritt (2). Kernpunkt des
Psychiatrischen Testaments ist
vielmehr das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit, ein durch
Menschenrechtsdeklarationen ge-
schütztes Verfassungsrecht. Auf
die Bedeutung für psychiatrisch
Tätige komme ich noch zu spre-
chen.
In der Regel haben 'psychisch
Kranke' nur das Recht, der Ver-
abreichung psychiatrischer An-
wendungen zuzustimmen. Ein Ja
akzeptieren Psychiater problem-
los. Bei einem Nein wendet sich
der Behandler an das Amtsge-
richt, es möge' eine 'Betreuung'
(früher: Pflegschaft) einrichten.
Dem 'Betreuer' wird von der An-
stalt ein kleiner Vordruck zur
Unterschrift vorgelegt, worin er
allen psychiatrisch angeordneten
Maßnahmen zustimmt. Er ist je-
doch nicht frei von jeder Bin-
dung. Es muß nämlich als Miß-
brauch seiner Vertretungsmacht
gewertet werden. wenn er im
Gegensatz zu einer früher abge-
gebenen Erklärung der Betroffe-
nen einer Behandlungsmaßnahme
zustimmt.
Die Einsicht in die Bedeutung
des Psychiatrischen. Testaments
kommt selten unabhängig vom
Wissen über die Risiken, die mit
der normalen psychi atrisc hen
Behandlung, zumeist Neurolepti-
ka-Verabreichung, verbunden
sind. Die unfreiwillige Behand-
lung bedeutet für die Betroffe-
nen nicht etwa, wie man glauben
könnte, daß sie zu ihrem Glück
gezwung:en werden; in aller Re-
gel beinhaltet die gewaltsame
psychiatrische Tätigkeit Ein-
sperren und Anwendung neuro-
toxischer Psychodrogen. In tota-
litären St aaten werden diese
psychiatrischen Psychopharmaka
zur Folter benutzt, in der Tier-
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medfzin u.a. zur Beruhigung von
Schweinen auf Transporten; in
der Psychiatrie sollen dieselben.
stereotyp verabreichten und als
'antipsychotische Neurolep tika
bezeichneten Chemikalien zur
Heilb ehandlung sogenannter
'Schizophrener' und anderer
'Psychotiker' dienen. Von diesen
Psychodrogen ist bekannt, daß
sie zu sehweren körperlichen,
geistigen und psychischen Schä-
den führen können: u.a. zu Le-
berschäden, zu Tumorbildung€n
in den Brrrstdrüsen, zur Störung
des Hormonapparates (Impotenz,
Sterilität und Ausbleiben der
Menstruation), ztl Chromgsomen-
schäden (somit zu Mißbildungen,
wie sie auch Thalidomid,/Conter-
gan herbeiführte), zum Abbau
der geistigen Fähigkeiten, zu
emotionaler Vereisung, Apathie
und Verzweiflung (bis hin zur
Selbsttötung) sou{ie insbesondere
ztJ neurologischen Schäden wie
Parkinson-Erkrankung und blei-
benden Nervenzell-Veränderun-
Be[, die wiederum eine erhöhte
'Psychose'-Anfälligkeit bewirken'
können. Lebensgefährliehe Mus-
kelkrämpfe und Erstickungsan-
fälle beispielsweise können schon
bei einmaliger Verabreichung der
chemischen Substanzen auftre-

ten; auch die Frage der Dosie-
rung spielt nur eine untergeord-
nete Rolle; alle bekanntgeworde-
nen Schäden treten unter sog:e-
nannter 'therapeutiseher' Dosie-
rung auf (3). Werbeanzeigen von
Phar mamultis und normale
Psychiater behaupten, was hier
aus Grfinden einer ausg'ewog'enen

Darstellung nicht verschwiegen
sein soll, das genaue Gegenteil:
Neuroleptika seien in aller Regel
harmlos. Und selbstverständlich
glbt es auch viele Betroffene,
die die Schäden Neuroleptika in
Kauf nehmen oder für gering

halten, wobei allerdings der Grad
der Aufklärung und das Wissen
von Alternativen in aller Regel
gegen Null tendieren.
Ein möglicher Schritt auf dem
Itleg zum Schutz vor psychiatri-
scher Zwangsbehandlung ist ne-
ben der Schaffung nichtpsychia-
trischer Alternativen die recht-
liche Absicherung des Psychia-
trischen Testaments. [m Gnrnde
wäre eine Gesetzesreform nicht
einmal notwendig, da SIGB und
BGB Vorausverfügungen bereits
jetzt ermöglichen.
Der 1987 veröffentlichte Muster-
text erwies sich bei den ersten
Anwendungen als wirksam:
Psychiater schreckten in den
wenigen F'ällen seiner formell
abgesicherten Anwendung vor
der früher oblieatorisehen
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2.

3.

Zwangsbehandlung zurtlck. Die
erfolgSeiche Praxis führte in den
vier Ietzten Jahren dazu, daß
eine neue, ausgefeiltere Version
des Mustertextes entstanden ist.

Diese ist wie folgt aufgebaut:
1. Grundlage meiner Willens

bildung
Sofortige Zuziehung meiner
Vertrauensperson und meiner
AnwäItin/meines Anwalts
Schweigepflicht, Offenbarun
gen ausschließtich an meine
Vertrauensperson, ggf' zur
Weitergabe an andere

4. Dokumentation und Einsicht in
diese

5. Durchsetzung und Ermittlung
meines Willens
Beachtlichkeit meines Willens
nach geltendem Recht
Rechtswidrigkeit auch bei
Verfahrensverstößen
Umfassender Auftrag und
Vollmacht an Vertrauensperso-
nen

9. Widerruf meines ltlillens
lO.Hinweisblatt bei den Persön-

Iichen PaPieren
1 1 .Anwaltlieher Überprüfungs

vermerk
l2.Besonderheiten meiner Lebej

nsführung und mein Wille
ztiglich des Umgangs mit mir

13.Ben ennung de r V ertrau en
personen i..{}$

l4.Bestellung: meiner AnwäI- :li

tin/meines Anwalts
15.Unterschriften
16.Erklärung der Bestätigungs:ä

person
lT.Adressen

Wie Szasz mitteilte, ist d
Psychiatrische Testament bisher
einzig in Berlin angewandt wor-
den. In den an einer Hand ab-
zuzählenden Fälten reagierten
die Psychiater anfängtich mit
überheblichkeit, da sie sich in
einer abgesicherten Machtposi-
tion wähnten' Die Befragung von
Juristen durch die PsYchiater
bewog sie jedoch, von der be-
absichtigten ZwangPbehandlung
abzusehen: Sie hatten Angst'
sich bei einer Mißachtung des

ri.f',fri.J.ilLPsychiatrischen Testaments
strafbar und sehadensersatz-
pfliehtig ztr machen. In Diskus-
sionen über die neue Situation
beklagten sie sich nun darüber,
daß sie zur Untätigkeit verur-

6.

7.

8.
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teilt seien, denn außer ,Neuro-
leptika hätten sie nichts anzu-
bieten. Die Zwangsuntergebrach-
ten wurden von den Psychiatern,
die zuvor noch uegpn 'Selbst-
und Fremdgefährdung' auf mona-
telange Einsperrung in die An-
stalt 'plädiert hatten, j eweils
innerhalb wenigpr Tage wieder
in die Freiheit entlassen - unbe-
handelt und plötzlich 'gPnesen'.
Der Mustertext des Psychiatri-
schen Testaments von 1987 bezog
sich vorwiegend auf die Zurück-
weisung ungewollter Behand-
lungsformen. Um das Dokument
zu stärken und das Argument zu
widerlegen, außer Neuroleptika,
Insulin- und Elektrpschocks gä-

be es keine Untersttitzungqfor-
men für den jeweiligen 'psych-
isch kranken' Menschen, sieht
die weiterentwickelte Form des
Mustertextes inzwischen einen
speziellen Absehnitt mit perso-
nenbezogenen Wtlnschen vor:
konstruktiven Hilfen ftlr den Fall
akuter Vemücktheit.

Fortsetzung folgt...
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